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Genehmigung der 1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Handewitt

Sehr geehrter Herr Pantel,

hiermit genehmige ich die am 10.02.2026 beschlossene 1. Nachtragssatzung zur Hauptsat­
zung der Gemeinde Handewitt.

Eine mit meinem Genehmigungsvermerk versehene Satzungsausfertigung füge ich in der 
Anlage zur weiteren Veranlassung bei.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Ohm
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1. Nachtraqssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Handewitt vom 19.03.2019

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003, GVOBI. S. 

57, zuletzt geändert durch Art. 1 Ges. v. 25.07.2025, GVOBI. 2025 Nr. 121, wird nach 

Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.02.2026 und mit Genehmigung des Landrates 

des Kreises Schleswig Flensburg folgende 1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der 

Gemeinde Handewitt vom 19.03.2019 erlassen.

Art. 1

§ 8 Abs. 2 Nr. 11 wird nach den Worten „Bedeutung ist“ wie folgt ergänzt:

„ .sowie die Zustimmung der Gemeinde nach § 36 a des Baugesetzbuchs.“

Art 2

Inkrafttreten

Diese Nachtragssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die 

Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Landrats 

des Kreises Schleswig Flensburg vom erteilt.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Handewitt, den

Gemeinde Handewitt

Der Bürgermeister
I
I

GENEHMIG!

aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung 
vom 28. Februar 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 58) 

in der zur Zeit geltenden Fassung
Schleswig, den ...2.ßA.E.ebj..2026

Der Landrat 
des Kreises Schleswig-Flensburg 

Kommunalaufsicht 
Im Auftrag
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Änderung Hauptsatzung "Bau Turbo"

Beratungsfolge:

Gremium Zweck Datum Status TOP
Hauptausschuss Beschlussfassung 28.01.2026 öffentlich 8.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses die Änderung 

der Hauptsatzung in § 8 Abs. 1 Nr. 11: Folgende Formulierung wurde auf Anraten der 

Kommunalaufsichtsbehörde gewählt, „...die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 

nach § 36 des Baugesetzbuchs, soweit die Verwirklichung des betreffenden

Vorhabens nicht die Grundzüge der Planung berührt oder von besonderer 

städtebaulicher Bedeutung ist, sowie die Zustimmung der Gemeinde nach § 36 a des 

Baugesetzbuchs“. Im Ergebnis münden damit alle städtebaulich bedeutsamen Vorhaben in 

den kommunalpolitischen Gremien.

Sachverhalt:

Das Kernanliegen der Änderung des Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und 

zur Wohnraumsicherung sind vor allem planungsrechtliche Flexibilisierungen zugunsten 

einer vereinfachten und beschleunigten Schaffung von Wohnraum. Man möchte damit den 

Gemeinden die Möglichkeit geben, beschleunigt zwingend notwendigen Wohnraum zu 

schaffen. Dies ist der Kerngedanke der Bundespolitik. Wir empfehlen, die städtebaulich 

relevanten Vorhaben jedoch weiterhin in den politischen Gremien zu beraten.

Ressourcen:

Anlagen:

Geänderte Hauptsatzung


